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Beschlussempfehlung und Bericht
des Ausschusses für Inneres, Digitalisierung und Migration

zu dem Gesetzentwurf der Fraktion GRÜNE  
und der Fraktion der CDU
– Drucksache 16/8027

Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung, der Landkreis-
ordnung und anderer Gesetze

B e s c h l u s s e m p f e h l u n g

Der Landtag wolle beschließen,

dem Gesetzentwurf der Fraktion GRÜNE und der Fraktion der CDU – Drucksache 
16/8027 – zuzustimmen. 

06. 05. 2020

Der Berichterstatter:  Der Vorsitzende:

Rainer Stickelberger  Karl Klein

B e r i c h t

Der Ausschuss für Inneres, Digitalisierung und Migration behandelt den Gesetzent-
wurf der Fraktion GRÜNE und der Fraktion der CDU – Gesetz zur Änderung 
der Gemeindeordnung, der Landkreisordnung und anderer Gesetze – Drucksache 
16/8027 in seiner 44. Sitzung am 6. Mai 2020.

In die Beratung mit einbezogen wurden die vorab den Mitgliedern des Ausschusses 
für Inneres, Digitalisierung und Migration schriftlich vorgelegten Stellungnahmen 
der kommunalen Landesverbände sowie des Sparkassenverbands Baden-Württem-
berg (Anlagen).

Vor der Ausschussberatung des Gesetzentwurfs Drucksache 16/8027 hat der Innen-
ausschuss entsprechend § 50 a Absatz 6 der Geschäftsordnung den kommunalen 
Landesverbänden und dem Sparkassenverband Baden-Württemberg Gelegenheit 
zu einer mündlichen Anhörung gegeben.

Ausgegeben: 19. 05. 2020
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I .  A n h ö r u n g  d e r  k o m m u n a l e n  L a n d e s v e r b ä n d e

 Eine Vertreterin des Städtetags Baden-Württemberg äußert, die kommunalen Lan-
desverbände fänden es beachtlich, dass man in dieser besonderen Zeit einen sehr 
mutigen Schritt gehe und hierzu nun die notwendigen parlamentarischen Entschei-
dungen herbeiführen wolle. 

 In Baden-Württemberg gebe es zum einen sehr innovative, mutige und experi-
mentierfreudige Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ebenso wie Landräte, die 
sich mit den neuen Gegebenheiten auseinandersetzten und darauf gedrängt hätten, 
einen solchen Schritt gehen zu dürfen. 

Selbstverständlich sei darauf geachtet worden, dass das, was jetzt neu passieren 
solle, auch rechtssicher sei. Daher gelte ihr Dank dem Landtag von Baden-Würt-
temberg, der nun ein solch einmaliges Gesetz in sehr raschem Tempo auf den Weg 
bringen wolle. 

Videokonferenzen gebe es schon; damit werde experimentiert, und der eine oder 
andere mache auch bereits gute Erfahrungen mit dieser Art der neuen Meinungs-
bildung; hierin – in der Meinungsbildung – erschöpfe sich diese Anwendung aber 
bislang. In Zukunft jedoch – und das gehe nur durch die Änderung des Gesetzes; da 
seien sich alle einig – könnten auch Entscheidungen rechtssicher getroffen werden. 

Dabei werde begrüßt, dass es zwei Varianten geben werde, von denen die eine 
sozusagen pandemiebedingt den Weg gewiesen habe und die natürlich auch in Zu-
kunft zur Verfügung stehen solle, also dann, wenn vergleichbare krisenhafte Ereig-
nisse einträten, und die andere eine kleinere, leichtere Variante sei, die etwa zwi-
schen Eilentscheidungsrecht und der Möglichkeit eines Umlaufbeschlusses stehe. 

Damit stünden zusätzliche Handlungsoptionen zur Verfügung, die es möglich 
machten, neue Formen der Meinungsbildung auch auf der kommunalen Ebene zu 
erproben und damit schließlich auch Bürgerinnen und Bürgern eine neue Form der 
Mitwirkung zu ermöglichen. Denn manch einer werde eine solche Sitzung dann 
am Bildschirm verfolgen können und dabei mit einer anderen Form der kommuna-
len Mitwirkung – zunächst mal für sich selbst – experimentieren. 

Vorstellbar sei daneben, dass hierdurch die Bereitschaft, zu kandidieren, gestärkt 
werde. Denn durch das neue Format könnten zukünftig Sitzungen vielleicht noch 
effizienter erfolgen. 

Bei aller Innovationsfreude bestehe doch der Wunsch, dass ein kleines Netz ge-
spannt werde in Bezug auf die Möglichkeit einer Heilung, insbesondere was die 
schwerwiegenden Gründe angehe, damit nicht die Experimentierfreude gerade 
dort gefährdet werde, wo vielleicht eine wichtige Satzungsentscheidung falle, was 
unnötigerweise noch dazu einladen könnte, Rechtsstreitigkeiten auf den Weg zu 
bringen. 

Ein Beispiel hierfür sei die Notwendigkeit einer schnellen Entscheidung, etwa über 
eine Veränderungssperre, um z. B. einer Spekulation vorzubeugen. In solch einem 
Fall könne man vermutlich sehr rasch zu einem Ergebnis kommen, weil hinterher 
die Abwägungen sicher auch im normalen Präsenzmodus stattfinden werde. 

So würden die kommunalen Landesverbände nun gespannt mitverfolgen, was sich 
auf der kommunalen Ebene an neuen demokratischen Regeln entwickeln werde. 

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD weist darauf hin, der Gesetzentwurf der 
Landesregierung beziehe sich ausdrücklich nur auf Krisensituationen, und fragt, 
ob vonseiten der Kommunen hiervon abweichend der Wunsch bestehe, selbst zu 
entscheiden, wie die Gremienarbeit organisiert werden solle, und zwar unabhängig 
von der Frage, ob es sich um Beschlüsse handle, die in einer bestimmten Situation 
notwendigerweise zu treffen seien.
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Weiter erinnert er daran, dass im Rahmen der letzten Änderung der Gemeinde-
ordnung der Städtetag selbst in seiner Stellungnahme die Forderung formuliert 
habe, dass die Städte und Gemeinden in ihrer Hauptsatzung die Möglichkeit eines 
Livestreams aufnehmen könnten.

Ein weiterer Abgeordneter der Fraktion der SPD bittet um Auskunft, ob es laut 
Gesetzentwurf nur die beiden klar voneinander abgegrenzten Alternativen Prä-
senzsitzung oder Videositzung geben solle, oder ob auch Mischformen dergestalt 
möglich sein sollten, dass ein Teil eines tagenden Gremiums – beispielsweise eines 
Gemeinderats – im Saal vertreten sei, während die restlichen Mandatsträger sich 
von außerhalb zuschalteten.

Eine Abgeordnete der Fraktion GRÜNE hält eine solche Hybridlösung – wie sie sie 
nicht zuletzt der Innenausschuss selbst bei seinen vergangenen Sitzungen ja prakti-
ziert habe – ebenfalls für sinnvoll und fragt, ob eine entsprechende Spezifizierung 
der zu erstellenden Handreichungen zum Gesetz als sinnvoll erachtet werde.

Ein Abgeordneter der Fraktion der AfD erklärt namens seiner Fraktion, gerade 
die aktuelle Krisensituation erfordere für die Kommunen rasche digitale Lösun-
gen, bei denen auch den Sicherheitsaspekten Rechnung zu tragen sei. Vor diesem 
Hintergrund finde der Gesetzentwurf die Zustimmung der AfD; die eingebrachten 
Änderungsanträge hingegen würden abgelehnt.

Auch unabhängig von der krisenbedingten Notwendigkeit sei es in Zukunft un-
erlässlich, moderne digitale Kommunikationsmittel bei der politischen Arbeit auf 
allen Ebenen zu nutzen – Stichwort E-Voting und online durchgeführte Bürgerbe-
teiligungen. Hierzu erwarte seine Fraktion bis Jahresende entsprechende Vorschlä-
ge vonseiten des Ministeriums.

Ein Abgeordneter der Fraktion der CDU hält es unter Bezugnahme auf die Stel-
lungnahme der kommunalen Landesverbände für sinnvoll, Detailfragen wie bei-
spielsweise die angesprochene Hybridform in einer grundlegenden Gesetzesini-
tiative anzugehen, die nach Ende der Coronakrise auf den Weg gebracht werden 
könnte.

Der Ausschussvorsitzende knüpft an, Videokonferenzen hätten seines Erachtens 
auch unabhängig von der aktuellen Krise großes Zukunftspotenzial; auf diese Wei-
se könne einem Gemeinderatsmitglied die Teilnahme an einer Gremiensitzung bei-
spielsweise auch während einer Auslandsreise ermöglicht werden. Er sei sicher, 
dass im Rahmen der – bereits im Koalitionsvertrag verankerten – Evaluierung der 
Gemeindeordnung dieses Themenfeld eine große Rolle spiele. Hierauf basierende 
weitergehende gesetzliche Regelungen seien dann im Rahmen einer breit angeleg-
ten Anhörung sicherlich noch umfassend zu diskutieren, sollten aber mit Blick auf 
das laufende Verfahren zunächst zurückgestellt werden. 

Eine Vertreterin des Städtetags Baden-Württemberg hält es ebenfalls für sinnvoll, 
nun rasch die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen für das neue Sitzungsformat 
zu verankern und das geplante Gesetz selbst nicht zu überfrachten, und gibt ihrer 
Überzeugung Ausdruck, dass es gelingen werde, im Rahmen der im Nachgang mit-
einander abzustimmenden Handreichungen zu spezifizieren und den unterschied-
lichen Wünschen und Bedürfnissen der Kommunen bzw. der einzelnen Gremien 
Rechnung zu tragen. 

Sie macht deutlich, die Frage, ob und in welcher Weise weitere Ausgestaltungen 
erfolgen könnten, sollte tatsächlich einer zukünftigen gesetzlichen Initiative unab-
hängig von der aktuellen Pandemielage vorbehalten bleiben, in deren Rahmen dies 
dann in aller Ruhe geklärt werden könne. Das nun auf den Weg gebrachte Gesetz 
schaffe die Möglichkeit, hierzu in den nächsten Monaten wertvolle Erfahrungen 
zu sammeln.

Weiter erläutert sie, es gehe fallbezogen um zwei Varianten, nämlich zum einen 
um die Möglichkeit, umfassend über Fragen abzustimmen, die nur in besonders 
schwerwiegenden Fällen aufträten – wie etwa in der jetzigen Krise – und zum 
anderen um einfach gelagerte Fälle, die unter das Stichwort Eilentscheidungsrecht 
fielen und für die je nach Gegenstand möglicherweise auch das Umlaufverfahren 
infrage käme.
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Der Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration legt dar, den Gesetzent-
wurf der Koalitionsfraktionen interpretiere sein Haus so, dass damit der kommu-
nalen Seite eine Möglichkeit gegeben werden solle, zur Durchführung von Gre-
miensitzungen die moderne Videokonferenztechnik zu nutzen, sofern dies in einer 
bestimmten Situation gewünscht werde – bei maximaler Wahrung der kommuna-
len Selbstverwaltung; denn es bestehe dabei ausdrücklich kein Zwang.

Aufgrund der großen Varianz kommunaler Wünsche und Gegebenheiten sowie 
auch mit Blick auf individuelle Unterschiede bei den Mandatsträgern könne auch 
er sich vorstellen, dass von Fall zu Fall Hybridsitzungen gewünscht würden; diese 
sollten auch möglich sein. Die Handreichungen zum Gesetz und weitere Hinweise 
an die Kommunen könnten in Abstimmung mit den kommunalen Vertretern ent-
sprechend angepasst werden.

Im Übrigen laufe die Evaluierung der Gemeindeordnung bereits intensiv; die ent-
sprechenden Gutachten lägen dem Landtag bereits vor und stünden zur Auswer-
tung an. 

Die nun zu treffende, in seinen Augen sehr mutige gesetzliche Regelung biete die 
Chance, erste Erfahrungen mit gemeindlicher Gremienarbeit per Videokonferenz 
zu machen und diese dann direkt in den laufenden Evaluationsprozess mit dem 
Ziel der Änderung der Gemeindeordnung einfließen zu lassen. Er sei sicher, dass 
die kommunalen Landesverbände erste Rückmeldungen sehr rasch an die Landes-
regierung weiterleiteten.

Der Abgeordnete der Fraktion der SPD hält es aufgrund eigener Erfahrungen als 
Ausschussvorsitzender für wünschenswert, in puncto Hybridsitzung eine klare 
Aussage etwa in die Begründung des nun geplanten Gesetzes aufzunehmen.

I I .  G e s e t z e s b e r a t u n g

Der Ausschussvorsitzende weist auf die zum Gesetzentwurf eingegangenen Ände-
rungsanträge sowie den Entschließungsantrag (Anlagen) hin.

Ein Abgeordneter der Fraktion der SPD erläutert den Änderungsantrag der SPD.

Ein Abgeordneter der Fraktion der FDP/DVP erklärt unter Bezugnahme auf den 
von seiner Fraktion eingebrachten Änderungsantrag, seine Fraktion greife die auch 
im Rahmen der Anhörung geäußerte Sorge auf, dass technische Mängel einer re-
gelkonformen Beratung und Abstimmung im Wege stehen könnten, und rät dazu, 
die Latte nicht zu hoch zu legen und auch eine telefonische Zuschaltung zu erlau-
ben.

Er unterstreicht seine Überzeugung, dass es wichtig sei, die Videokonferenzen on-
line zu stellen, um so die Öffentlichkeit der Sitzung zu gewährleisten.

Unter Hinweis auf den von seiner Fraktion vorgelegten Entschließungsantrag be-
kräftigt er die Notwendigkeit von Evaluationen.

Abschließend erklärt er, den Änderungsantrag der SPD unterstütze seine Fraktion.

Ein Abgeordneter der Fraktion GRÜNE kündigt eine sorgfältige Prüfung der Ände-
rungsanträge an, die aufgrund der knappen Zeit noch nicht habe erfolgen können.

Er betont, eine Regelung bezüglich der Bürgerbegehren gegen Gemeinderatsbe-
schlüsse sei zwingend notwendig; hier werde nach einer geeigneten Lösung ge-
sucht.

Übertragungen per Livestream seien schon jetzt möglich; sofern dies die aus-
nahmslose Zustimmung des jeweiligen Gremiums finde. Abgestellt werde ledig-
lich darauf, dass die Ausschließlichkeit noch nicht denkbar sei, da bislang vielfach 
die Voraussetzungen hierfür fehlten.
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Des Weiteren verweise er auf die Anregungen der kommunalen Landesverbän-
de in ihrer Stellungnahme zu der Frage, wie die Öffentlichkeit von Sitzungen ge-
währleistet werden könne, und fügt hinzu, hier müsse das Innenministerium in den 
Handreichungen geeignete und flexibel realisierbare Lösungen aufzeigen. 

Die Teilnahme per Telefon stoße tatsächlich auf rechtliche Zweifel, etwa bezüglich 
der Unangreifbarkeit von Beschlüssen oder der Identität von Teilnehmern. Das 
Thema werde jedoch weiterhin intensiv diskutiert. 

Der Abgeordnete der Fraktion der CDU macht deutlich, für die aktuell laufenden 
Bürgerentscheide müsse es eine Regelung geben, die verhindere, dass in diesen 
Krisenzeiten die Rechte von Bürgern beschnitten würden. Für eine so weitreichen-
de Initiative, wie sie im Änderungsantrag der SPD zum Ausdruck komme, bedürfe 
es nach seinem Dafürhalten jedoch sorgfältiger Überlegungen in einem geordneten 
Verfahren, das auch den kommunalen Landesverbänden Gelegenheit zur Stellung-
nahme geben müsse.

Der Abgeordnete der Fraktion der AfD hält die vorgelegten Änderungsanträge – 
bei grundsätzlicher inhaltlicher Zustimmung – für „Schnellschüsse“ und kündigt 
daher im Rahmen des laufenden gesetzlichen Verfahrens die Ablehnung seiner 
Fraktion an.

Der Ausschussvorsitzende stellt sodann die Änderungsanträge (Anlagen) zur Ab-
stimmung.

   Der Ausschuss lehnt den Änderungsantrag der Fraktion der SPD mehrheit-
lich ab.

   Der Änderungsantrag der FDP/DVP verfällt ebenfalls mehrheitlich der Ab-
stimmung.

Der Ausschussvorsitzende stellt sodann den Gesetzentwurf Drucksache 16/8027 
insgesamt zur Abstimmung.

  Der Ausschuss stimmt dem Gesetzentwurf mehrheitlich zu. 

Der Ausschussvorsitzende stellt abschließend den Entschließungsantrag der Frak-
tion der FDP/DVP (Anlage) zur Abstimmung.

  Dieser Entschließungsantrag verfällt mehrheitlich der Ablehnung.

15. 05. 2020

Stickelberger
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 Anlage 1

 Zu TOP 2
 44. InnenA/06. 05. 2020
Landtag von Baden-Württemberg   
16. Wahlperiode  

Änderungsantrag 

der Fraktion der SPD

zu dem Gesetzentwurf der Fraktion GRÜNE und der Fraktion der CDU 
– Drucksache 16/8027 
 
Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung, der Landkreisordnung und an-
derer Gesetze

Der Landtag wolle beschließen:

I. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

 1. Der Einleitungssatz wird wie folgt gefasst: 

   „Die Gemeindeordnung in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. 
S. 698), die zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 11. Februar 2020 
(GBl. S. 37, 40) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:“

 2. Nach dem Einleitungssatz werden folgende Nummern 1 bis 3 eingefügt: 

  „1. § 20 b Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

    ,Der Einwohnerantrag muss schriftlich eingereicht werden; richtet er 
sich gegen einen Beschluss des Gemeinderats oder eines beschließen-
den Ausschusses, kann durch die Hauptsatzung bestimmt werden, dass 
er innerhalb von drei Monaten nach der Bekanntgabe des Beschlusses 
eingereicht sein muss.‘ 

  2. § 21 Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

    ,Das Bürgerbegehren muss schriftlich eingereicht werden, dabei findet  
§ 3 a LVwVfG keine Anwendung; richtet es sich gegen einen Beschluss 
des Gemeinderats, kann durch die Hauptsatzung bestimmt werden, dass es 
innerhalb von drei Monaten nach der Bekanntgabe des Beschlusses einge-
reicht sein muss.‘

  3. Nach § 35 Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:

        ,(3) Die Hauptsatzung kann bestimmen, dass in öffentlichen Sitzungen 
Film- und Tonaufnahmen durch die Medien mit dem Ziel der Veröffentli-
chung zulässig sind.‘ “

 3.  Dem bisherigen Gesetzestext zu § 37 a wird folgender Einleitungssatz vo-
rangestellt: 

  „4. Nach § 37 wird folgender § 37 a eingefügt:“  
  



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 16 / 8053

7

II. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

 1. Nummer 1 wird folgende neue Nummer 1 vorangestellt: 

     „1. Nach § 30 Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:

             ,(3) Die Hauptsatzung kann bestimmen, dass in öffentlichen Sitzungen 
Film- und Tonaufnahmen durch die Medien mit dem Ziel der Veröffentli-
chung zulässig sind.‘ “

2. Die Nummern 1 und 2 werden die Nummern 2 und 3. 

05. 05. 2020

Stoch, Gall, Binder 
und Fraktion

B e g r ü n d u n g 

Die Sammlung von Unterschriften für Bürgerbegehren und Einwohneranträge ist 
in Zeiten von Corona nicht wie sonst üblich möglich. Deshalb soll die Gemein-
deordnung so geändert werden, dass die Einreichung eines Bürgerbegehrens oder 
Einwohnerantrags auch später erfolgen kann. Gemeinden sollen in ihrer Haupt-
satzung ab sofort selbst regeln können, dass bei Bürgerbegehren bzw. Einwoh-
neranträgen eine dreimonatige Einreichungsfrist gilt. Solange sie auf eine solche 
Regelung in ihrer Hauptsatzung verzichten, gilt keine Einrichtungsfrist, wie bereits 
heute generell in Bayern und Schleswig-Holstein.

Mit der Regelung des § 35 Absatz 3 Gemeindeordnung bzw. § 30 Absatz 3 Land-
kreisordnung soll eine Rechtsgrundlage geschaffen werden, die es den Kommunen 
in Baden-Württemberg ermöglicht in ihren Hauptsatzungen die Live-Übertragung 
von Gemeinderatssitzungen bzw. Kreistagssitzungen zu regeln. 

Live-Übertragungen von kommunalen Sitzungen tragen der technischen Entwick-
lung Rechnung sowie auch der Nutzung des Internets als wichtige Informations-
quelle. Es ist nicht mehr zeitgemäß und zudem in Krisenzeiten wie aktuell auch 
nicht praktikabel und sinnvoll, dass der Öffentlichkeitsgrundsatz darüber gewahrt 
werden soll, dass die Bürgerinnen und Bürger ins Rathaus kommen, um eine kom-
munale Sitzung verfolgen zu können. 

Bislang ist eine Übertragung nur dann möglich, wenn dem kein Ratsmitglied wi-
derspricht. Nach der mit diesem Änderungsantrag angestrebten Regelung steht es 
den Kommunen frei, eine solche Regelung in ihre Hauptsatzung zu übernehmen. 
Wenn sie dies tut, dann hängt die Zulässigkeit von Film- und Tonaufnahmen und 
folglich auch die Live-Übertragung von Sitzungen von einer mehrheitlich be-
schlossenen Hauptsatzungsregelung ab und nicht mehr vom Einverständnis aller 
Räte. Die Rätin bzw. der Rat soll allerdings die Möglichkeit haben zu Beginn der 
Sitzung der Übertragung ihres bzw. seines Bildes und Wortes zu widersprechen. 
Dann werden Kamera und Mikrofon für diese Zeit abgeschaltet.
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 Anlage 2

 Zu TOP 2
 44. InnenA/06. 05. 2020

Landtag von Baden-Württemberg   
16. Wahlperiode  

Änderungsantrag

der Abgeordneten Dr. Ulrich Goll u. a. FDP/DVP

zu dem Gesetzentwurf der Fraktion GRÜNE und der Fraktion der CDU
– Drucksache 16/8027

Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung, der Landkreisordnung
und anderer Gesetze

Der Landtag wolle beschließen:

I. In Artikel 1 wird § 37 a Absatz 1 wie folgt gefasst: 

  „(1) Durch die Hauptsatzung kann bestimmt werden, dass notwendige Sitzun-
gen des Gemeinderats ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sit-
zungsraum durchgeführt werden können; dies gilt nur, sofern eine Beratung 
und Beschlussfassung durch zeitgleiche telekommunikative Zuschaltung der 
Mitglieder möglich ist. Die telefonische Zuschaltung soll dabei nur erfolgen, 
wenn die Zuschaltung des jeweiligen Mitglieds über eine Videokonferenz nur 
mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand umzusetzen ist, wobei es Ge-
meinden freisteht, in diesen Fällen weitere Authentifizierungsinstrumente zur 
Überprüfung der Identität des Mitglieds einzuführen. Dieses Verfahren darf bei 
Gegenständen einfacher Art gewählt werden; bei anderen Gegenständen darf es 
nur gewählt werden, wenn die Sitzung andernfalls aus schwerwiegenden Grün-
den nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden könnte. Schwerwiegende Grün-
de liegen insbesondere vor bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Seuchen-
schutzes, sonstigen außergewöhnlichen Notsituationen oder wenn aus anderen 
Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung ansonsten unzumutbar wäre. Bei 
öffentlichen Sitzungen nach Satz 1 muss eine zeitgleiche Übertragung der tele-
kommunikativen Zuschaltung in einen öffentlich zugänglichen, möglichst barri-
erefreien, Raum erfolgen, um den Öffentlichkeitsgrundsatz gemäß § 35 zu wah-
ren. Die Gemeinden dürfen mit der Zustimmung der Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder bei Vorliegen von schwerwiegenden Gründen öffentliche Sitzungen 
nach Satz 1 zusätzlich im Internet übertragen.“

II. In Artikel 2 Nummer 2 wird § 32 a Absatz 1 wie folgt gefasst:

  „(1) Durch die Hauptsatzung kann bestimmt werden, dass notwendige Sit-
zungen des Kreistags, ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sit-
zungsraum durchgeführt werden können; dies gilt nur, sofern eine Beratung 
und Beschlussfassung durch zeitgleiche telekommunikative Zuschaltung der 
Mitglieder möglich ist. Die telefonische Zuschaltung soll dabei nur erfolgen, 
wenn die Zuschaltung des jeweiligen Mitglieds über eine Videokonferenz nur 
mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand umzusetzen ist, wobei es den 
Landkreisen freisteht, in diesen Fällen weitere Authentifizierungsinstrumente 
zur Überprüfung der Identität des Mitglieds einzuführen. Dieses Verfahren darf 
bei Gegenständen einfacher Art gewählt werden; bei anderen Gegenständen 
darf es nur gewählt werden, wenn die Sitzung andernfalls aus schwerwiegen-
den Gründen nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden könnte. Schwerwie-
gende Gründe liegen insbesondere vor bei Naturkatastrophen, aus Gründen des 
Seuchenschutzes, sonstigen außergewöhnlichen Notsituationen oder wenn aus 
anderen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung ansonsten unzumutbar 
wäre. Bei öffentlichen Sitzungen nach Satz 1 muss eine zeitgleiche Übertragung 
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der telekommunikativen Zuschaltung in einen öffentlich zugänglichen, mög-
lichst barrierefreien, Raum erfolgen, um den Öffentlichkeitsgrundsatz gemäß  
§ 30 zu wahren. Die Gemeinden dürfen mit der Zustimmung der Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder bei Vorliegen von schwerwiegenden Gründen öffentli-
che Sitzungen nach Satz 1 zusätzlich im Internet übertragen.“

30. 04. 2020

Dr. Goll, Dr. Rülke, Karrais
und Fraktion

B e g r ü n d u n g

Zu Abschnitt I: Artikel 1 (§ 37 a Absatz 1 Gemeindeordnung)

Auch wenn mit dem Gesetzesentwurf dauerhafte Änderungen der Gemeindeord-
nung erfolgen, so dient er doch in aller erster Linie der Ermöglichung der Arbeit des 
Gemeinderats für die – zeitlich begrenzte –  Dauer der Infektionsschutzmaßnahmen 
zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie. Die Gesetzesänderungen müssen da-
her der Lebenswirklichkeit und insbesondere auch den technischen Möglichkeiten 
im gesamten Land in der aktuellen Zeit und nicht in einem zukünftigen abstrakten 
Fall hinreichend Rechnung tragen und ermöglichen, dass Gemeinderatssitzungen 
möglichst effektiv stattfinden können. Vor diesem Hintergrund ist insbesondere die 
zusätzliche Möglichkeit von Telefonkonferenzen dringend geboten.

Der Gesetzentwurf verlangt bislang in § 37 a Absatz 1 Halbsatz 2 die „zeitgleiche 
Übertragung von Bild und Ton mittels geeigneter technischer Hilfsmittel, insbe-
sondere in Form einer Videokonferenz“. In der Einzelbegründung des Gesetzent-
wurfs der Regierungsfraktionen, Drucksache 16/8027, wird explizit klargestellt, 
dass damit reine Telefonkonferenzen ausgeschlossen sein sollen. Zum einen sei bei 
einer telefonischen Zuschaltung eine Identifikation des betreffenden Ratsmitglieds 
schwieriger. Daneben sei eine Wahrnehmung von Mimik und Gestik mit Blick 
auf den Öffentlichkeitsgrundsatz und die Qualität der Debatten erforderlich. Das 
Erfordernis einer Videokonferenz dürfte vielerorts zu praktischen Schwierigkeiten 
in der Umsetzung führen und die kommunale Gremienarbeit unnötig erschweren.

Mit dem Änderungsantrag sollen daher alle Arten von „telekommunikativen Zu-
schaltungen“ zugelassen werden, insbesondere auch eine rein telefonische Teilnah-
me. Dies ist erforderlich, weil derzeit noch an zu vielen Orten im Land die Daten-
übertragung über das Internet eine Teilnahme in Form von Videokonferenzen nicht 
zulässt. Hinzu kommt, dass auch andernorts einzelne Mitglieder des Gemeinderats 
über keine ausreichend gute Internetverbindung oder technische Ausstattung ver-
fügen, um an Videokonferenzen teilzunehmen. In solchen Fällen soll einzelnen 
Mitgliedern des Gemeinderats auch eine telefonische Zuschaltung möglich sein, 
wobei durch Satz 2 sichergestellt wird, dass die Telefonkonferenz gegenüber einer 
Videokonferenz subsidiär ist. 

Durch den zusätzlichen Verweis auf § 35 in Satz 5 wird ausdrücklich klargestellt, 
dass im Falle sämtlicher Arten von telekommunikativen Zuschaltungen, also auch 
rein telefonischer Teilnahme, der Öffentlichkeitsgrundsatz gewahrt wird, mithin 
also § 35 präzisiert wird.

Durch Satz 2 wird den Gemeinden auch das Recht eingeräumt, „weitere Authen-
tifizierungsinstrumente zur Überprüfung der Identität des Mitglieds“ einzuführen. 
Eine Missbrauchsgefahr dürfte zwar bereits deswegen kaum bestehen, weil eine 
Identitätstäuschung sich in der Regel bereits über die den anderen Ratsmitglie-
dern gut bekannte Stimme unwahrscheinlich werden dürfte. Nunmehr erhalten die 
Gemeinden weitere Möglichkeiten, einen Identitätsmissbrauch zu vermeiden. Bei-
spielsweise könnten die Gemeinden dem telefonisch zugeschalteten Mitglied im 
Vorfeld einen Code, eine Nummernliste ähnlich einer TAN-Liste oder ähnliches, 
zusenden, die dieser einmalig oder vor jeder einzelnen Abstimmung zur Authenti-
fizierung verwenden könnte. 
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Satz 6 eröffnet den Gemeinden die zeitlich befristete Möglichkeit, für die Dauer 
des Vorliegens von schwerwiegenden Gründen im Sinne von Satz 3, öffentliche 
Sitzungen des Gemeinderats zusätzlich im Internet zu übertragen. Der Öffentlich-
keitsgrundsatz bleibt dadurch unberührt, weil zugleich stets die Übertragung in 
einen öffentlichen zugänglichen Raum nach Satz 5 erfolgt. Allerdings erhält die 
interessierte Öffentlichkeit damit die Gelegenheit, eine Sitzung auch über das In-
ternet zu verfolgen. Damit soll die Zahl der Zuschauer, die sonst alle in einem 
Raum die Sitzung verfolgen müssten, möglichst reduziert werden, was gerade aus 
Gründen des Infektionsschutzes geboten ist. Um dem Grundsatz der kommunalen 
Selbstverwaltung Rechnung zu tragen, soll dies aber nicht verpflichtend erfolgen, 
sondern vom jeweiligen Gemeinderat mit einfacher Stimmenmehrheit beschlossen 
werden können.

Schließlich soll dem Grundsatz der Barrierefreiheit möglichst Rechnung getragen 
werden. Dazu soll bereits durch die Möglichkeit einer zeitgleichen Übertragung 
einer Sitzung im Internet nach Satz 6 die Notwendigkeit einer persönlichen Anwe-
senheit einer auf Barrierefreiheit angewiesenen Person als Zuschauer weitgehend 
entfallen. Im Übrigen soll die Übertragung nach Satz 5 in „möglichst barrierefreie“ 
Räume erfolgen. Dies gilt besonders dann, wenn eine zeitgleiche Übertragung ei-
ner Sitzung im Internet nach Satz 6 nicht stattfindet. Da die Räume nicht in jedem 
Fall, sondern nur „möglichst“ barrierefrei ausgestaltet werden sollen, kann davon 
bei einem unverhältnismäßig hohen Aufwand abgesehen werden. Dabei ist auch 
stets das vorrangige Ziel dieses Gesetzentwurfs zu beachten, die Arbeit kommu-
naler Gremien auch in Zeiten einer Pandemie wie durch COVID-19 möglichst 
effektiv zu gewährleisten. 

Zu Abschnitt II: Artikel 2, (§ 32 a Absatz 1 Landkreisordnung)

Die Änderungen des § 32 a Absatz 1 Landkreisordnung entsprechen den Änderun-
gen des § 37 a Absatz 1 Gemeindeordnung. Es wird daher auf die Begründung zu 
Abschnitt I verwiesen.  
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 Anlage 3

 Zu TOP 2
 44. InnenA/06. 05. 2020

Landtag von Baden-Württemberg  
16. Wahlperiode  

Antrag

der Abgeordneten Dr. Ulrich Goll u. a. FDP/DVP

Entschließung zu dem Gesetzentwurf der Fraktion GRÜNE 
und der Fraktion der CDU
– Drucksache 16/8027

Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung, der Landkreisordnung
und anderer Gesetze

Der Landtag wolle beschließen:
die Landesregierung zu ersuchen,

1.  spätestens sechs Monate nach dem Ende der COVID-19-Pandemie als einen 
schwerwiegenden Grund im Sinne dieses Gesetzentwurfs, durch einen externen 
Auftragnehmer, vornehmlich eine Hochschule, eine Evaluation der mit diesem 
Gesetzentwurf geschaffenen weiteren Möglichkeiten zur Durchführung von 
kommunalen Gremiensitzungen vorzunehmen;

2. in die Evaluation insbesondere folgende Prüfungspunkte aufzunehmen:

 – Umfang der durchgeführten Gremiumssitzungen;

 – thematische Bandbreite der in diesen Sitzungen behandelten Punkte;

 –  Umfang von rein telefonischen Teilnahmen beziehungsweise, soweit Ab-
schnitt I und Abschnitt II des Änderungsantrags der Abgeordneten Dr. Ulrich 
Goll u. a. FDP/DVP – mehrheitlich abgelehnt werden sollten, wie oft Gremi-
umssitzungen nicht stattfinden konnten, weil die Durchführung einer Video-
konferenz nicht für alle Mitglieder des jeweiligen Gremiums möglich war;

 –  technische Umsetzung und Optimierungsbedarf, etwa bei der Qualität der 
Internetverbindung für Videokonferenz oder der Auswahl des geeigneten 
Dienstleisters für die Konferenz;

 –  über die Inanspruchnahme dieses Angebots, gerade auch im Verhältnis zu ei-
ner persönlichen Anwesenheit der Zuschauer vor Ort, soweit die mit diesem 
Antrag begehrte Möglichkeit der zusätzlichen Übertragung ins Internet ge-
schaffen werden sollte;

 –  Vor- und Nachteile von dauerhaften digitalen Mitwirkungsangeboten für Mit-
glieder kommunaler Gremien, besonders auch im Hinblick auf eine größere 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit dem Ehrenamt.

30. 04. 2020

Dr. Goll, Dr. Rülke, Karrais
und Fraktion
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B e g r ü n d u n g

Unabhängig davon, ob der Gesetzentwurf mit den begehrten Änderungen der Un-
terzeichner unter Abschnitt I und Abschnitt II verabschiedet wird, oder nicht, stellt 
er eine Zäsur für die Möglichkeit der Arbeit kommunaler Gremien dar. Infolge der 
COVID-19-Pandemie wurden Digitalisierungsprozesse wesentlich beschleunigt. 
Nach dem Ende der Pandemie ist es daher erforderlich, zu überprüfen, inwieweit 
die neuen digitalen Möglichkeiten auch langfristig umgesetzt werden können. 
Hierzu wird mit dem Entschließungsantrag die Erstellung einer Evaluation durch 
einen externen Auftragnehmer angestrebt.

Die ehrenamtliche Mitarbeit in kommunalen Gremien geht mit einem großen zeit-
lichen Aufwand und räumlicher und körperlicher Präsenz einher. Gerade für be-
stimmte Gruppen ist es besonders schwierig, kommunales Ehrenamt mit Arbeit 
und Familie verträglich zu gestalten. Die jetzt gesammelten Erfahrungen sollten 
wissenschaftlich ausgewertet werden, um zu überprüfen, in welchem Umfang im 
Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung weitere Formen der Mitarbeit etabliert 
werden können, um die Möglichkeiten ehrenamtlicher Mitwirkung zu stärken.
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